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Editorial 
Wir begrüßen Sie herzlich zur ersten 
deutschsprachigen Ausgabe von “IFRS-
Selected”, mit der wir Sie über aus-
gewählte Entwicklungen der IFRS 
informieren wollen. 

Die Vorgaben zur Ertragsrealisierung 
stehen bereits seit dem Jahr 2002 auf 
der Agenda der offenen Projekte des 
IASB. Im Dezember 2008 veröffentlich-
ten IASB und FASB ein gemeinsames 
Diskussionspapier. 

Die Vorschläge der Standardsetter 
wurden mit über 220 Kommentierun-
gen zum Diskussionspapier intensiv 
kritisiert. Besondere Kritik an dem 
vorgeschlagenen Modell wurde von 
Unternehmen mit dem Tätigkeit-
schwerpunkt langfristiger Auftragsfer-
tigung (construction contracts) vorge-
tragen. 

Seit Juni 2010 liegt der Exposure Draft 
(Vernehmlassungsentwurf) ED/2010/6 
Revenue from Contracts with Custo-
mers vor, eine Übernahme des Stan-
dards ist für Juni 2011 vorgesehen. 
Das vorgesehene Modell sieht fünf 
Stufen bis zur Ertragsrealisierung vor. 
Vor allem die fünfte Stufe ist für Un-
ternehmen in der Auftragsfertigung 
eine besondere Hürde. 

Unsere Spezialisten des IFRS Kompe-
tenzzentrums der BDO stehen Ihnen 
gerne für weitere Auskünfte zur Ver-
fügung und beraten Sie natürlich ger-
ne in allen weiteren Fragen zur inter-
nationalen Rechnungslegung mit Be-
deutung für Ihr Unternehmen. 
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1. EINLEITUNG 

Am 24.6.2010 haben IASB und FASB den Standardent-
wurf Revenue from Contracts with Customers 
(ED/2010/6) veröffentlicht. Das Revenue Recognition 
Project steht als eines der am längsten andauernden 
Projekte der Standardsetter damit vor dem Abschluss. 
Die vorgeschlagenen Bilanzierungsregeln knüpfen kon-
zeptionell an das im Dezember 2008 veröffentlichte 
Diskussionspapier an. 

Erklärtes Ziel der Standardsetter ist die Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der Vorgaben zur Umsatzrealisa-
tion. Entsprechend werden IAS 11 – Construction 
Contracts und IAS 18 – Revenue durch den neuen Stan-
dard abgelöst.  

Die neuen Regelungen sollen retrospektiv für alle im 
Abschluss dargestellten Perioden Anwendung finden. 
Ein Zeitpunkt für das Inkrafttreten ist im ED nicht 
aufgeführt, ein Abschluss soll allerdings im Zusam-
menhang mit weiteren Projekten zum Juli 2011 erfol-
gen. Die vorgeschlagenen Regelungen des ED können 
noch bis zum 22.10.2010 kommentiert werden. 

 

2. DAS VORGESEHENE MODELL 

2.1. Anwendungsbereich (scope) 

Der Anwendungsbereich des ED ist auf alle Verträge 
mit (End-)Kunden anzuwenden und somit weit gefasst. 
Die Vorgaben knüpfen an Kundenverträge als rechtli-
chen Grundtatbestand der Umsatzrealisation an. Die 
Form des Vertragsabschlusses (schriftlich, mündlich 
oder implizit) bleibt unbeachtlich, solange die folgen-
den Anforderungen erfüllt sind: 

− Der geschlossene Vertrag hat einen greifbaren 
wirtschaftlichen Gehalt, 

− ist auf einen rechtlich bindenden Abschluss mit 
wechselseitigen, identifizierbaren Ansprüchen und 
Verpflichtungen zurückzuführen und  

− insbesondere die Art und Weise der Entstehung 
des Zahlungsanspruchs stehen fest. 

Bei Fehlen einer der Voraussetzungen scheidet eine 
Bilanzierung nach Vorgabe des ED aus. Entsprechendes 
gilt, wenn eine der Vertragsparteien ohne die Gefahr 
einer Vertragsstrafe einen beidseitig unerfüllten Ver-
trag aufkündigen kann. Neben dem allgemeinen 
Ausschluss besteht ein spezieller scope out für 

− Leasingverträge (IAS 17), 

− Versicherungsverträge (IFRS 4), 

− Finanzinstrumente (IAS 32/IAS 39) und 

− bestimmte nicht-monetäre Transaktionen. 

Die Vorgaben betreffend Ansatz und Bewertung sollen 
überdies auch für die Veräußerung von bestimmten 
nicht-finanziellen materiellen und immateriellen Ver-
mögenswerten Anwendung finden, die keine Leistung 
des Unternehmens im Rahmen seiner gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit darstellen. 

2.2. Abkehr vom risks and rewards model 

In den bisherigen Vorgaben zur Ertragsrealisierung 
wurde auf den Übergang der Chancen und Risiken 
(risks and rewards) abgestellt. Nach dem ED ist künftig 
der Übergang der Kontrolle Voraussetzung für eine 
Ertragsrealisation. Für eine Vielzahl von Transaktionen 
(z.B. Veräußerung von Waren oder Massenprodukten) 
zeitigt der Wechsel des zugrunde liegenden Prinzips 
keine Relevanz. 

Von dem Wechsel betroffen sind allerdings  
(End-)Kundenverträge, die bisher nach Leistungsfort-
schritt (dem Grad der Fertigstellung) umsatzwirksam 
wurden, insbesondere also construction contracts, bei 
denen kein Übergang von Kontrolle in Teilschritten 
stattfindet. 

2.3. Fünf Stufen zur Ertragsrealisierung 

2.3.1. Bestimmung einer Nettovertragsposition 

Nach dem ED lässt sich ein Vertrag mit einem Kunden 
in ein Bündel von Rechten und Leistungsverpflichtun-
gen disaggregieren und ist entsprechend zu zerlegen. 
Eine Leistungsverpflichtung ist definiert als „Zusage in 
einem Vertrag mit einem Kunden, einen Vermögens-
wert (wie ein Gut oder eine Dienstleistung) auf diesen 
Kunden zu übertragen“. Derartige Verpflichtungen 
können sowohl explizit als auch implizit aus dem Ver-
trag hervorgehen. 

Das Bündel von Rechten und Pflichten (performance 
obligations) stellt in aggregierter Betrachtung die 
Nettovertragsposition des Unternehmens dar. Eine 
Ertragsrealisierung ist geboten, wenn sich ein Netto-
Vermögenswert aus einem Vertrag erhöht oder sich 
eine Netto-Verbindlichkeit aus einem Vertrag verrin-
gert (oder wenn beides eintritt, d. h. wenn eine Net-
to-Verbindlichkeit aus einem Vertrag zu einem Netto-
Vermögenswert aus einem Vertrag wird). 

 

Ursache einer Veränderung der Nettovertragsposition 
ist die Erfüllung einer Leistungsverpflichtung durch 
Übertragung der Kontrolle über die Leistung auf den 
Kunden. Für die Bestimmung des Zeitpunktes und der 
Höhe der Ertragsrealisation gibt der ED fünf Stufen 
vor. 

Unternehmen KundeVertrag, mit einem Bündel von 
Leistungsverpflichtungen

Vermögenswert/
Schuld? Rechte

Leistungsver-

pflichtungen

Nettovertragsposition

(„net contract position“)

Eine Umsatzrealisa-
tion setzt eine Ver-
änderung der Netto-
vertragsposition von 
t0 auf t1 voraus, als 
Folge der  

• Lieferung von 
separaten Gütern 
oder

• Erbringung von 
Dienstleistungen.



 3 IFRS-SELECTED – Nr. 1/2010 
 

2.3.2. Stufe 1: Identifizierung von Verträgen 

In Abhängigkeit des Geschäftsgebarens sind Verträge 
mit (End-)Kunden zu identifizieren. Unabhängig von 
der formalen Ausgestaltung (ein oder mehrere Verträ-
ge) besteht ggf. eine Verpflichtung zur Aggregation 
einzelner Vereinbarungen oder zur Disaggregation 
eines Vertrags in verschiedene, voneinander unabhän-
giger Teilleistungen. 

Die Vorgaben nach IFRS werden künftig um konkrete - 
bislang nur in den US GAAP speziell ausformulierte - 
Regelungen zu multiple-element Vereinbarungen 
(Mehrkomponentengeschäfte) erweitert. 

2.3.3. Stufe 2: Identifizierung der Leistungs-
verpflichtung 

Alle per Vertrag vereinbarten und separierbaren An-
sprüche und Verpflichtungen sind zu identifizieren. 
Leistungsverpflichtungen gelten als separierbar 
(distinct), wenn eine identische oder vergleichbare 
Leistung 

− bereits separat durch das Unternehmen oder einen 
Dritten verkauft wird oder 

− verkauft werden könnte, weil diese 

• allein oder zusammen mit anderen am Markt 
verfügbaren Leistungen Nutzen stiftet und 

• eine eigene Gewinnmarge aufweist, die einem 
eigenen Risiko unterliegt. 

Werden im Zusammenhang mit einer Veräußerung 
Gewährleistungs- und/oder Garantieverpflichtungen 
eingegangen, ist in zeitlicher Dimension eine Unter-
scheidung geboten, hinsichtlich Garantien für Defekte 

− die bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs 
(Übergang der Kontrolle) bestanden und 

− die erst nach dem Gefahrenübergang (Übergang 
der Kontrolle) entstanden sind. 

Garantien für Defekte im Zeitpunkt des Gefahrenüber-
gangs sind keine separate Leistungsverpflichtung, 
stehen aber ggf. einer Umsatzrealisation entgegen, 
wenn die Leistungsverpflichtung insgesamt nicht er-
füllt ist (failed sale). Für bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrenübergangs antizipierte Defekte ist daher eine 
Abgrenzung des Umsatzes vorzunehmen. 

Garantien für Defekte nach Gefahrenübergang stellen 
eine separate Leistungsverpflichtung dar. Der Transak-
tionspreis des (Gesamt-)Vertrags ist daher aufzuteilen, 
der auf die Garantie entfallende Teil des Umsatzes 
zunächst abzugrenzen. Für bereits erfüllte Leistungs-
verpflichtungen ist eine Umsatzrealisation vorzuneh-
men, das Vorliegen eines failed sale scheidet aus. 

2.3.4. Stufe 3: Bestimmung des Transaktions-
preises 

Der Transaktionspreis ist definiert als Betrag der Ge-
genleistung, den ein Unternehmen von einem Kunden 
im Austausch für die Übertragung von Gütern oder 

Dienstleistungen erhält (erwartet zu erhalten). Beträ-
ge, die für fremde Dritte (bspw. Steuern, Gebühren) 
einbehalten werden, sind ausgeklammert, also nicht 
Bestandteil des Transaktionspreises. 

Bei betragsmäßiger Fixierung und Zahlung zum Zeit-
punkt der Leistung ergibt sich der relevante Preis aus 
dem Vertrag. Sieht die Vereinbarung eine der Höhe 
nach variable - von zukünftigen Ereignissen abhängige 
- Vergütung vor, ist auf den erwarteten Transaktions-
preis abzustellen. Dieser ergibt sich als Schätzung 
unter Berücksichtigung aller möglichen Ergebnisse 
eines Vertrags sowie deren Wahrscheinlichkeiten, 
somit als Erwartungswert. Kann ausnahmsweise keine 
verlässliche Schätzung vorgenommen werden, ist der 
Transaktionspreis auf den Betrag limitiert, der ver-
traglich fixiert wurde. 

Fallen Zeitpunkt der Zahlung und Leistung auseinander 
ist - unabhängig von der zeitlichen Abfolge - dem 
Zeitwert des Geldes (time value of money) und Aus-
fallrisiko Rechnung zu tragen. Änderungen des erwar-
teten Betrags in der Folge sind im sonstigen betriebli-
chen Aufwand oder Ertrag, somit außerhalb des Um-
satzes zu erfassen. 

2.3.5. Stufe 4: Verteilung des Transaktions-
preises 

Der (Gesamt-)Transaktionspreis ist in Relation zu den 
jeweiligen Einzelveräußerungspreisen (relative stand 
alone selling prices) auf die einzelnen Leistungsver-
pflichtungen zu verteilen. Lassen sich separate Preise 
für Teilleistungen nicht beobachten, ist auf eine 
Schätzung abzustellen. Anhaltspunkte sind 

− die erwarteten Kosten der Bereitstellung zzgl. 
einer Marge oder 

− ein angepasster erwarteter Marktwert, den ein 
hypothetischer Erwerber zahlen würde. 

Der Einzelveräußerungspreis ist einmalig bei Vertrags-
abschluss zu ermitteln und danach nicht anzupassen. 
Erst mit Erbringung der geschuldeten Leistung erfolgt 
eine Anpassung (etwa wegen Schätzungsänderungen 
oder Rabatten) der den einzelnen Leistungsverpflich-
tungen zugewiesenen Beträge. 

2.3.6. Stufe 5: Zeitpunkt der Ertragserfassung 

Nach dem control model sind Umsätze, die einer be-
stimmten Leistungsverpflichtung zugeordnet wurden, 
erst mit Kontrollübergang zu erfassen. Entscheidend 
ist der Zeitpunkt, zu dem die Möglichkeit über die 
Nutzung zu bestimmen und den Nutzen zu ziehen, 
übergeht. Folgende Indikatoren belegen - als An-
haltspunkte - den Übergang von Kontrolle: 

− Der Kunde hat eine unbedingte Zahlungsverpflich-
tung für das Gut/die Dienstleistung, 

− einen Rechtsanspruch auf das Gut/die Dienstleis-
tung und/oder 

− ist bereits im physischen Besitz des Guts/der 
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Dienstleistung. 

− Das Design oder die Funktion des Guts oder der 
Dienstleistung sind kundenspezifisch, eine sinnvol-
le alternative Verwendung scheidet aus. 

Die Möglichkeit zur Rückübertragung eines Guts 
(repurchase agreement) im ausschließlichen Ermessen 
des Kunden, steht dem Kontrollübergang nicht entge-
gen. Kann ein Kunde den Rückerwerb verlangen, er-
fasst das Unternehmen eine Verbindlichkeit für das 
Rückgaberecht. Hat hingegen das Unternehmen An-
spruch auf Rückerwerb, ist der Kontrollübergang wi-
derlegt; die Vereinbarung stellt ggf. einen lease oder 
ein Finanzierungsgeschäft statt eines Verkaufs dar. 

2.3.7. Weitere Anwendungsfragen 

a) Belastende Verträge 

Übersteigen die direkten Kosten, die zu der Erfüllung 
einer Leistungsverpflichtung erforderlich sind, den 
Betrag der erwarteten Gegenleistung, qualifiziert dies 
eine Transaktion als belastenden Vertrag (onerous 
contract). Eine Verbindlichkeit in Höhe des den erwar-
teten Transaktionspreis übersteigenden Betrags ist 
passivierungspflichtig und an jedem Bilanzstichtag 
unter Zugrundelegung der aktuellsten Schätzung neu 
zu bewerten. Die Veränderungen sind als Gewinn oder 
Verlust zu erfassen. 

b) Erfassung separater Vermögenswerte 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung von 
Leistungsverpflichtungen eines Vertrags anfallen und 
die nicht nach den Vorschriften eines anderen Stan-
dards zu aktivieren sind (IAS 2, IAS 16 oder IAS 38), 
können unter den folgenden Voraussetzungen zum 
Ansatz eines separaten Vermögenswerts führen. Die 
Kosten 

− stehen in direktem Zusammenhang mit dem oder 
einem spezifischen Vertrag, 

− führen zu oder verbessern bestehende Ressourcen 
des Unternehmens, die in der Zukunft zur Erfül-
lung von Leistungsverpflichtungen genutzt und vo-
raussichtlich zurück gewonnen werden. 

Angesprochen sind Kosten, die in direktem Zusammen-
hang mit einem Vertrag stehen (etwa direkte Ferti-
gungs- und Materialkosten). Ausgeschlossen sind hin-
gegen solche Kosten, die unmittelbar bei Anfall als 
Aufwand zu erfassen sind (etwa bei Abschluss des 
Vertrags oder die im Zusammenhang mit der Erfüllung 
der Leistungsverpflichtung stehen). 

2.3.7. Umfangreiche Anhangangaben 

Die vorgesehenen quantitativen und qualitativen 
Angabepflichten zielen auf die Möglichkeit des Nach-
vollzugs des Betrags, Zeitpunkts und der Unsicherhei-
ten hinsichtlich Umsätze und Zahlungsflüsse aus Ver-
trägen mit Kunden. Die vorgesehenen Angabepflichten 
umfassen: 

− Eine ausführliche Beschreibung der Leistungsver-
pflichtungen. 

− Angaben zu Umsätzen aufgerissen nach Kategorien 
zum Nachvollzug wie der Betrag, der Zeitpunkt 
und die Unsicherheit von Umsätzen und Zahlungs-
flüssen von wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst 
werden. 

− Überleitung der Eröffnungs- und Schlusssalden von 
vertraglichen Vermögenswerten und Schulden 
(contract assets/liabilities). 

Überdies sind Angaben zu wesentlichen Ermessensent-
scheidungen offenzulegen. 

 

3. RELEVANZ FÜR CONSTRUCTION 
CONTRACTS 

3.1. Akuter Handlungsbedarf 

Das vorgeschlagene Modell zur Umsatzrealisierung 
kann für bestimmte Branchen und Vertragsarten zu 
wesentlichen Änderungen der bisherigen Bilanzie-
rungspraxis führen. Insbesondere betroffen sind Auf-
tragnehmer von langfristigen Fertigungsaufträgen, 
wenn die Verfügungsmacht über die Vermögenswerte 
erst bei Fertigstellung auf den Kunden übergeht. 

Unternehmen sollten sich daher mit den möglichen 
Auswirkungen des Entwurfs auseinandersetzen und 
ihre Stellungnahmen an den IASB übermitteln.  

3.2. Identifizierung separater performance 
obligations 

Die geplanten Vorschriften zur Aufteilung eines Ver-
trags in separate Leistungsverpflichtungen werden 
häufiger als nach geltenden IFRS zur Bilanzierung von 
einzelnen (als Paket geschlossenen) Kundenverträgen 
als Mehrkomponentengeschäft führen. 

Beispiel: 

Tiefbauer T übernimmt den Auftrag zum Bau einer 
nutzungsbereiten Kantonsstrasse. Mit dem Auftragge-
ber wird über eine „cost plus“-Vereinbarung ein  
(Gesamt-)Preis für die Fertigstellung ausgehandelt. Die 
vereinbarte Gesamtmarge beträgt 15%. Mit der Ver-
pflichtung weist T allerdings Teilpreise für einzelne 
Bauleistungen (Asphalt, Drainagen, Befestigungen 
etc.) aus. Am Markt können die separat ausgewiesenen 
Teilleistungen auch einzeln bezogen werden. Die er-
zielbaren Margen je Einzelleistung schwanken zwi-
schen 5-20% bei üblichen „cost plus“-Vereinbarungen. 

Da der Auftraggeber die Möglichkeit zur Vergabe von 
mehreren Einzelaufträgen anstatt eines Gesamtauf-
trags hatte, muss T das Vertragsverhältnis in mehrere 
separate performance obligations aufspalten. Für jede 
Teilleistung ist eine separate Marge festzulegen, die 
vereinbarte (Gesamt-)Marge ist auf die einzelnen Leis-
tungsverpflichtungen aufzuteilen. 
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Im Rahmen der Auftragsfertigung werden ggf. künftig 
mehrere (Teil-)Leistungsverpflichtungen innerhalb 
eines Vertrags zu identifizieren sein. Für jede 
separierbare Teilleistung ist eine eigene Marge zu 
bestimmen, die Angabe einer (Gesamt-)Auftragsmarge 
scheidet aus. 

3.3. Ertragsrealisierung nur bei Transfer 

Der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung fällt direkt mit 
dem Zeitpunkt des Kontrollübergangs auf den Kunden 
zusammen. Mit Übertragung eines Guts bzw. der Er-
bringung einer Dienstleistung ist i.d.R. Umsatz zu 
realisieren. Besonderheiten ergeben sich für Unter-
nehmen, die nach geltendem Recht noch Umsätze für 
ihre Langfristprojekte nach dem Fertigstellungsgrad 
(percentage of completion) realisieren. Voraussetzung 
für eine Teilgewinnrealisation ist zukünftig ein konti-
nuierlicher Kontrollübergang über einen Zeitraum. 
Geht die Kontrolle an einem Vermögenswert zu einem 
bestimmten Zeitpunkt über, scheidet eine Erlösrealisa-
tion in Abhängigkeit des Fertigstellungsgrades aus.  

Beispiel: 

B verpflichtet sich als Generalunternehmer über einen 
Werkvertrag zur Erbringung einer Bauleistung gegen-
über dem Kunden K. Nach den Vorgaben von K soll B 
einen Einkaufs- und Bürokomplex auf einem durch B 
erworbenen Grundstück errichten. Die Bauphase um-
fasst mehrere Perioden. B und K verzichten auf die 
vertragliche Spezifizierung von separat abrechenbaren 
Teilleistungen. B schuldet die Herstellung des Ein-
kaufs- und Bürokomplexes, eine Teilgewinnrealisation 
scheidet mangels kontinuierlichem Kontrollübergang 
nach dem Vernehmlassungsentwurf ED/2010/6 aus. 

Abwandlung des Beispiels: 

Der Einkaufs- und Bürokomplex ist auf einem Grund-
stück des K zu errichten. B schuldet somit als Bauun-
ternehmer nur die Errichtung, Grundeigentum wird 
hingegen nicht übertragen. Die Bauteile werden mit 
Einbau zivilrechtlicher Teil des Grundstücks und gehen 
damit schon vor Fertigstellung in das Eigentum des 
Kundens über (Art 667 ZGB). Insoweit kann es bereits 
während der Bauphase zu einem Kontrollübergang 
kommen. Eine Gewinnrealisation nach dem Fertigstel-
lungsgrad ist auch gemäss Vernehmlassungsentwurf 
ED/2010/6 zulässig. 

Vergleich: 

Ist B Eigentümer von Grund und Boden des zu erstel-
lenden Bauwerks, entsteht für diesen während der 
Bauphase echtes Vorratsvermögen. Anderes kann gel-
ten, wenn B nur als Bauunternehmer auf Grund und 
Boden des K tätig wird. Das Eigentum an Teilleistun-
gen geht automatisch an K über. Aus Sicht von B ent-
steht sukzessiv eine Forderung gegenüber K. 

 

Die Anwendbarkeit der „percentage of completion“-
Methode unterliegt gemäss Vernehmlassungsentwurf 

ED/2010/6 besonderen Restriktionen. Eine Anwendung 
setzt das sukzessive (continously) Entstehen von For-
derungen gegenüber dem Endkunden voraus. Eine 
Anwendung ist geboten, wenn Unternehmen und Kun-
de explizit separat abrechenbare Teilleistungen ver-
einbaren bzw. sich diese implizit aus dem Vertrag 
ergeben. Fehlt es an entsprechenden vertraglichen 
Vereinbarungen, kann eine Teilgewinnrealisation nach 
Fertigstellungsgrad dennoch aufgrund der rechtlichen 
Rahmenbedingungen gerechtfertigt sein. Entstehen 
beim Unternehmen aus einem Vertragsverhältnis suk-
zessive Forderungen gegenüber einem Kunden anstatt 
echtes Vorratsvermögen (etwa bei Bauten auf Grund-
stücken des Kunden oder Dienstleistungskonzessions-
vereinbarungen mit der öffentlichen Hand), kann auch 
gemäss Vernehmlassungsentwurf zum neuen IFRS nach 
einer der „percentage of completion“-Methode ver-
gleichbare Umsatz- und Gewinnrealisation stattfinden.  

Für den Nachweis eines kontinuierlichen Kontrollüber-
gangs kann bei construction contracts auch auf die 
Kundenspezifität des erstellten Werkes (so bereits in 
IAS 11.3 und IFRIC 15) abgestellt werden. So kann - in 
Abhängigkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen - 
bei kundenspezifischer Fertigung eine Verpflichtung 
des Abnehmers zur Vergütung einzelner Teilleistungen 
mangels anderweitiger Verwertung bestehen. Trägt 
der Hersteller bis zur Werksabnahme alle Risiken (et-
wa nach Schweizer Recht) und hat daher vor Vertrags-
vollendung keinen Vergütungsanspruch (Art. 376 OR), 
gehen die Risiken (somit Kontrolle) i.d.R. nicht bereits 
während der Herstellungsphase auf den Abnehmer 
über. Eine Umsatzrealisation nach der „percentage of 
completion“-Methode - vertraglich spezifizierte und 
separat abrechenbare Teilleistungen ausgeklammert - 
scheidet aus. 

Die Anwendbarkeit einer Teilgewinnrealisation bleibt 
nach künftig vorgesehenem Recht in Abhängigkeit der 
vertraglichen Vereinbarung und rechtlichen Rahmen-
bedingungen einzelfallabhängig zu beurteilen. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


